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Gebührenordnung 

zur Satzung der Stadt Linden über Erlaubnisse und Gebühren 
für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen 

 
lfd. 
Nr Art der Sondernutzung Benutzungs- 

gebühr 
Mindest-
gebühr 

 
1. 

 
Automaten, Auslage- und Schaukästen, die mit dem 
Boden oder einer baulichen Anlage verbunden sind, die 
Baulinie überschreiten und mehr als 5 v. H. der 
Gehwegbreite in Anspruch  nehmen bzw. mehr als 30 cm 
in den Gehweg hineinragen, für die beanspruchte 
Verkehrsfläche je m² jährlich 

2,00 € 1,00 € 

 
2. 

 
Autorufsäulen und ähnliche Einrichtungen 
 

5,00 € 

3. Baubuden, Gerüste, Baustofflagerungen, Aufstellung von 
Arbeitswagen, Baumaschinen und Baugeräte mit und 
ohne Bauzaun 

 

  
a) 

 
auf Gehwegen und Plätzen je m² beanspruchter 
Verkehrsfläche mtl. 

0,20 € 6,00 € 

 b) auf Straßen je m² beanspruchter Verkehrsfläche mtl. 0,30 € 8,00 € 
 
4. 

 
Gleise 
 

 

 je Gleis mit einer Spurbreite bis 600 mm je angefangene 
10 m monatlich 

 

  
a) 

 
in den Grund eingelassen 10,00 € 

 b) nicht in den Grund eingelassen 20,00 € 
  

Die Gebühren erhöhen sich  
bei einer Spurbreite von 601 mm – 1435 mm um 30 v. H. 
bei einer Spurbreite von  mehr  als 1435 mm um 50 v. H. 
 
Für Gleise, die durch Wege getrennte Flächen eines land-
wirtschaftlichen oder gärtnerischen Betriebes miteinander 
verbinden, ermäßigt sich die Gebühr auf 20 v. H. 

 

 
5. 

 
Kabel- und Linienverzweiger (oberirdisch) je Anlage 
jährlich 
 

1,50 € 

6. Lagerung von Gegenständen aller Art, die mehr als 24 
Stunden andauert und nicht unter Nr. 3 fällt 

  

  
a) 

 
auf Gehwegen und Plätzen je m² beanspruchter Ver-
kehrsfläche täglich 

0,10 € 1,00 € 

 b) auf Straßen je m² beanspruchter Verkehrsfläche 
täglich 0,25 € 5,00 € 
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7. Leitungen aller Art, die nicht der öffentlichen Versorgung 
dienen 

 

  
a) 

 
je Monat und angefangene 100 m Länge, sofern nur 
vorübergehend verlegt 
 
1. bei Durchmesser bis   100 mm 
2. bei Durchmesser über 100 mm 

 
 
 
 

2,50 € 
3,00 € 

  
b) 

 
jährlich je angefangene 100 mm Länge, sofern auf 
Dauer verlegt 
 
1. bei Durchmesser bis   100 mm 
2. bei Durchmesser über 100 mm 

 
 
 
 

10,00 € 
15,00 € 

 
8. 

 
Litfaß-Säulen je Stück auf öffentlichen Verkehrsflächen 
jährlich 

 
50,00 € 

 
9. 

 
Tische und Sitzgelegenheiten, die zu gewerblichen 
Zwecken auf öffentlichen Verkehrsflächen aufgestellt 
werden, je m² beanspruchter Verkehrsfläche mtl. 

1,00 € 

 
10. 

 
Feste Verkaufsstände, Imbiss-Stände, Kioske u. Ä. 

 

  
a) 

 
bei ausschließlichem Vertrieb von Tabakwaren sowie 
Zeitungen je m² beanspruchter Verkehrsfläche mtl. 

1,50 € 

  
b) 

 
sofern auch andere als die unter a) genannten Waren
oder Leistungen feilgeboten werden,  
je m² beanspruchter Verkehrsfläche mtl. 

2,50 € 

 
11. 

 
Verkaufswagen und ambulante Verkaufsstände aller Art je 
m² beanspruchter Verkehrsfläche mtl. 

2,00 € 

 
12. 

 
Zum Be- und Entladen von Fahrzeugen bestimmte Vor-
richtungen, die ständig auf öffentlichen Flächen aufgestellt 
sind oder in den öffentlichen Luftraum hineinragen, jährlich 
je m² beanspruchter Verkehrsfläche (ausgenommen 
Milchbänke) 

1,00 € 

 
13. 

 
Erlaubnispflichtige Werbeanlagen, die entweder mit bau-
lichen Anlagen verbunden oder vorübergehend ange-
bracht bzw. aufgestellt werden und innerhalb einer Höhe 
von 3,0 m über den Straßenkörper eine Abmessung 
überschreiten, die über den Rahmen hinausgeht, der 

 

  
a) 

 
nach § 6 Nr. 2 oder 3 erlaubnisfrei ist, 
je m² Ansichtsfläche jährlich 

2,00 € 

  
b) 

 
nach § 6  Nr. 5 erlaubnisfrei ist,  
je m² Ansichtsfläche täglich 

0,05 € 0,50 € 
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14. 

 
Wohnwagen mit oder ohne Anhänger, die länger als 24 
Stunden abgestellt werden, je m² beanspruchter Verkehrs-
fläche wöchentlich 

0,50 € 

 
15. 

 
Anlässlich von Jahrmärkten, Volksfesten u. a. Veranstal-
tungen aufgestellte Schaustellereinrichtungen je m² bean-
spruchter Verkehrsfläche für die Dauer der Veranstaltung 

2,50 € 

 
 
Diese Änderungssatzung tritt ab der Beschlussfassung in Kraft. Gleichzeitig treten die 
entsprechenden Vorschriften der vorbezeichneten Gebührenordnung in ihrer bisherigen 
Form außer Kraft. 
 
 
Linden, den 27. Mai 2005 
 
 
 

DER MAGISTRAT 
gez. Dr. Lenz 
Bürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Änderung der  Gebührenordnung zur Satzung der Stadt Linden über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen 
an öffentlichen Straßen wurde in den Lindener Nachrichten Nr. 21 vom 27.05.2005 veröffentlicht 


